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DSR – öffentliche SITZUNGSUNTERLAGE

DSR-Sitzung: 128. / 02.02.2009 / 10:00 – 12:00 Uhr

TOP: 03 – IAS 24 Related Party Disclosures

Thema: Stellungnahmen an den IASB und an EFRAG

Papier: 03_ED amend IAS 24_Cover Note

Sitzungsunterlagen für diesen TOP

1 Für diesen Tagesordnungspunkt (TOP) der Sitzung liegen folgende Unterlagen vor:

Nummer der
Sitzungsunterlage

Titel Gegenstand

03 03_ED amend IAS 24_
Cover Note

Cover Note.

03a 03a_Anmerkungen ED amend
IAS 24 (Dez. 2008)

Vom DRSC-Mitarbeiter erstellte
Unterlage zur Vorstellung des ED und
Ableitung möglicher Anmerkungen und
Hinweise für die beim IASB sowie bei
der EFRAG einzureichenden
Stellungnahmen.

03b 03b_Entwurf Stellungnahme des
DSR an EFRAG

Vom DRSC-Mitarbeiter erstellter Entwurf
einer Stellungnahme des DSR an
EFRAG bzgl. deren Draft-CL vom
22. Dezember 2008.

03c 03c_ED amend IAS 24_Synopse Vom DRSC-Mitarbeiter erstellte
Gegenüberstellung von:
- ED amend IAS 24 (Feb. 2007)
- Stellungnahme DSR Mai 2007
- ED amend IAS 24 (Dez. 2008)
zur Vorstellung des ED amend IAS 24
(Dez. 2008);
Zusatzinformation.

03d 03d_ED amend IAS 24
(Dez. 2008)

Exposure Draft des IASB zu IAS 24
(amend) vom Dezember 2008.

03e 03e_ED amend IAS 24
(Feb. 2007)

Exposure Draft des IASB zu IAS 24
(amend) vom Februar 2007.

03f 03f_CL des DSR zu ED amend
IAS 24 (Feb. 2007)

Stellungnahme des DSR zum ED
amend IAS 24 (Feb. 2007).

03g 03g_Entwurf CL EFRAG zu ED
amend IAS 24 (Dez. 2008)

Entwurf einer Stellungnahme der
EFRAG zum ED amend IAS 24
(Dez. 2008).

Stand der Informationen: 16. Januar 2009.
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Ziel der Sitzung

2 Vorstellung des Exposure Draft (Re-Exposure) Relationships with the State – Proposed

amendments to IAS 24 vom Dezember 2008.

3 Herausarbeiten von möglichen Anmerkungen und Hinweisen, die in den

Stellungnahmen an den IASB und an EFRAG (in Bezug auf deren Draft-Comment

Letter) zu dem oben genannten Exposure Draft berücksichtigt werden sollten.

Es ist vorgesehen, dass die Stellungnahme des DSR an den IASB auf Basis der

Diskussionsergebnisse nach der 128. Sitzung im Entwurf erstellt und im Rahmen der

März-Sitzung des Rates (129. Sitzung) diskutiert und verabschiedet wird (vorbehaltlich

möglicher Ergänzungen aufgrund von Hinweisen in der öffentlichen Sitzung zu diesem

Thema am 13. März 2007 in Frankfurt).

Stand des Projekts

4 Der IASB hatte im Februar 2007 einen Exposure Draft Amendments to IAS 24 Related

Party Disclosures – State-controlled Entities and the Definition of a Related Party

veröffentlicht. Die Kommentierungsfrist zu diesem Exposure Draft endete im Mai 2007.

Dieser Exposure Draft stellt im Wesentlichen auf die Anpassung einiger Definitionen

von nahe stehenden Personen und Unternehmen zur Beseitigung von Inkonsistenzen

und eine indikatorbasierte Erleichterung von Angabepflichten für Unternehmen in

öffentlicher Trägerschaft („state-controlled entities“) ab. Der DSR hatte Ende Mai 2007

zu diesem Exposure Draft eine Stellungnahme beim IASB eingereicht.

5 Im Rahmen der Auswertung und Würdigung der insgesamt 72 beim IASB eingereichten

Stellungnahmen kam der Board zu dem Ergebnis, dass die vorgeschlagene

indikatorbasierte Erleichterung von Angabepflichten für state-controlled entities zu

komplex und damit nicht praktikabel ist. Der Board hat sich daraufhin für die

Veröffentlichung einer neu konzipierten Erleichterungsregel entschieden (Re-Exposure).

Diese Neukonzeption hat der IASB gemeinsam mit einigen weiteren

Verbesserungsvorschlägen zur Beseitigung von Inkonsistenzen bestehender

Definitionen des IAS 24 im Dezember 2008 im Rahmen des Exposure Draft
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Relationships with the State – Proposed Amendments to IAS 24 mit einer am 13. März

2009 endenden Kommentierungsfrist veröffentlicht.

6 Die EFRAG hat am 22. Dezember 2008 einen Entwurf einer Stellungnahme an den

IASB veröffentlicht. Die Frist zur Stellungnahme an die EFRAG endet am 6. März 2009.

7 Der DSR hat bisher weder den Exposure Draft des IASB vom Dezember 2008 noch den

Draft Comment Letter der EFRAG diskutiert.


